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Aktenzeichen:  

57.03.01  

 
bei Antwort bitte angeben  

 

EPHK Müller  
Telefon  02241-541-5001 

Fax 02241-541- 

rolf.mueller4  
@polizei.nrw.de  

 

 
 

 
 

 

 
 

Dienstgebäude : 

 
 

Telefon  02241-541-0 

Telefax  02241-541-1009 
poststelle.rhein-sieg-kreis 

@polizei.nrw.de 

https://rhein -sieg-
kreis.polizei.nrw/  

 
 

Öffentliche Verkehrsmittel : 

Haltestelle Bahnhof  Siegburg; 
Bahnlinie: S12,  S66, S67, 

Buslinien : 501, 502, 509 -513, 

535, 556, 557, 57 6, 577 
 

Zahlungen an : 

Landeshauptkasse Nordrhein -
Westfalen 

IBAN:  

DE27300500000004004719  
BIC: 

WELADEDD  

 
███ ▍
███████████  
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Kostenaufstellung gemäß VerwGebO IFG NRW  
 
 
1. Ihre Anfrage gem. IFG NRW zu verschiedenen Verstößen nach 

Tatbestandsnummern per E -Mail vom 24.03.2023 
2. Auskunft der KPB RSK, DirV, vom 18.04.2023 
3. Ihre ergänzende Anfrage per E-Mail vom 06.05.2023 
4. Kostenaufstellung der KPB RSK vom 15.05.2023 
5. Ihre einschränkende Anfrage per E-Mail vom 15.05.2023 
6. Ihre ergänzende Anfrage per E-Mail vom 16.05.2023 

 
 
In Ihrer einschränkenden Anfrage (Bezug 5.) bitten Sie um eine 
Aussage darüber, wie es mit Anzeigen von Betroffenen zur 
Tatbestandsnummer 105112 aussieht. 
 
Ich  verstehe  Ihr  Ansinnen  und  erkenne  den  Hintergrund  Ihrer  Fragen. 
Der  Gesetzgeber  sieht  mit  §11  IFG  NRW  für  Amtshandlungen,  die 
aufgrund  des  IFG  NRW  vorgenommen  werden,  eine  Gebühr  vor.  Die 
von Ihnen erfragten Daten liegen uns so nicht vor, sondern müssen erst 
zusammengestellt werden. Dies nimmt einen Zeitraum von ca. 3 
Stunden ein,  so dass ein Gebührenverzicht nicht infrage kommt.  
Natürlich  bleibt  es  Ihnen  belassen,  sich  mit  Ihrem  Anliegen  an  die  LDI 
NRW zu wenden. 
 
Die  für  die  Aussage  erforderliche  Auswertung  kann  nicht  automatisiert 
erfolgen  und  stellt  somit  keine  einfache  Anfrage  mehr  dar.  Insofern  
würden  folgende  Gebühren,  die  sich  nach  dem  aktuell  gültigen  Erlass 
des Innenministeriums NRW (Arbeitsstundensatz für Beamte des 
gehobenen Dienstes -14-36.08.06- vom 17.04.2018), anfallen: 
 
 70,- Euro pro Stunde 
 
 
Kostenaufstellung für Ihre Anfrage: 
 
 Heraussuchen und Sichtung der insgesamt 29 Anzeigen zur 

Tatbestandsnummer 105112  



 

 

Seite 2 von 2  Bewertung der Unterlagen 
 Fertigen eines Antwort-E-Mail mit den gewünschten Ergebnissen 
 Information verschicken 
_____________________________________________________ 
 
Geschätzte Arbeitszeit:    184 Minuten  
 
 
70 Euro :     60 Minuten   =      1,17 Euro 
 
1,17 Euro x    550 Minuten   =  203,58 Euro 
 
Gesamtkosten:     203,58 Euro  
 
Wunschgemäß  teile  ich  Ihnen  hiermit  die  oben  genannte  Höhe  der 
gebührenpflichtigen Kosten mit.  
 
 
Bezugnehmend  auf  Ihre  ergänzende  Anfrage  (Bezug  6.)  bestätige  ich 
Ihnen,  dass  sich  meine  Kostenaufstellung  vom  15.05.2023  (Bezug  4) 
auf  die  Auswertung  der  90  Anzeigen  bezog,  die  wir  Ihnen  bereits  am 
18.04.2023 per Mail (Bezug 2) als Gesamtzahl mitgeteilt hatten. 
Ob  diese  polizeilich  veranlasst  wurden  oder  durch  Betroffene  selbst, 
kann eben nicht, wie bereits dargestellt, automatisiert erhoben werden. 
 
Es können weitere Daten bei der Bußgeldstelle des Rhein-Sieg-Kreises 
vorliegen, die von uns nicht erfasst worden sind. 
 
 
Für  Ihre Rückantwort  habe  ich  mir  Dienstag, 30.05.2023, als  Frist 
gesetzt.  Sollte  ich  bis  zu  diesem  Termin  keine  Nachricht  von  Ihnen 
erhalten,  gehe  ich  davon  aus,  dass  Sie  auf  eine  Beantwortung  Ihre 
ergänzende Anfrage aufgrund der verpflichtenden Gebühren verzichten. 
 
 
Im Auftrag 
▍
███████████


